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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1936

Norm

StGB §80 B

StGB §88 A

Rechtssatz

Gefährdungshandlungen, die ein Fahrschüler begeht, sind diesem (nach dem § 335 StG § 431 StG) nur dann

strafrechtlich zuzurechnen, wenn er durch den bereits genossenen Fahrunterricht ihre Gefährdungseignung

einzusehen vermochte.
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